




MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Wien Anlage 3 / Beilage

Anlagenspiegel

Stand Stand Stand Stand Stand Stand

1.1.2024 Zugang Abgang Umbuchungen 31.12.2024 1.1.2024 Abschreibungen Zuschreibungen Abgänge 31.12.2024 01.01.2024 31.12.2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche

Rechte und Vorteile sowie Lizenzen 367.071,03 0,00 0,00 0,00 367.071,03 317.473,14 46.564,68 0,00 0,00 364.037,82 49.597,89 3.033,21

II. Sachanlagen

1. Bauliche Investitionen in fremde Gebäude 22.468,56 0,00 0,00 0,00 22.468,56 13.395,72 1.187,04 0,00 0,00 14.582,76 9.072,84 7.885,80

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung*) 312.501,76 3.664,31 1.380,95 0,00 314.785,12 193.529,93 37.075,05 0,00 1.380,95 229.224,03 118.971,83 85.561,09

334.970,32 3.664,31 1.380,95 0,00 337.253,68 206.925,65 38.262,09 0,00 1.380,95 243.806,79 128.044,67 93.446,89

III. FInanzanlagen

Nicht festverzinsliche Wertpapiere 2.763.449,50 4.724,20 0,00 0,00 2.768.173,70 215.999,81 0,00 62.181,50 0,00 153.818,31 2.547.449,69 2.614.355,39

3.465.490,85 8.388,51 1.380,95 0,00 3.472.498,41 740.398,60 84.826,77 62.181,50 1.380,95 761.662,92 2.725.092,25 2.710.835,49

*) davon geringwertige Vermögensgegenstände gemäß 

§ 204 (1a) UGB 1.380,95 1.380,95 1.380,95 1.380,95

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Restbuchwerte
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Anhang der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 

1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Der Jahresabschluss der 
 
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 
 
wurde nach den Vorschriften der §§ 189 ff Unternehmensgesetzbuch (UGB) unter Berücksichtigung 
der rechtsform- bzw. branchenspezifischen Vorschriften des Bankwesengesetzes (BWG), des 
Investmentfondsgesetzes (InvFG2011) und des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes 
(AIFMG) in der jeweils geltenden Fassung erstellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung 
sind entsprechend den Formvorschriften der Anlage 2 zu § 43 BWG aufgestellt. 
 
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit entsprechend 
der gesetzlichen Regelungen eingehalten. 
 
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie 
unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt. Bei der Bewertung der 
Vermögensgegenstände und der Verbindlichkeiten wurde der Grundsatz der Einzelbewertung 
beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.   
 
Dem Vorsichtsprinzip entsprechend wurde unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Bankgeschäftes insofern Rechnung getragen, als nur die am Abschlussstichtag verwirklichten 
Gewinne ausgewiesen und alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste bei der Bewertung 
berücksichtigt wurden. 
 
Schätzungen (RÄG 2014 § 201 Abs. 2 Z 7 UGB) beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit 
statistisch ermittelbare Erfahrungen aus gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat das 
Unternehmen diese bei den Schätzungen berücksichtigt.  
 
Sofern ergänzende Angaben in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten sind, 
werden diese hier gesondert angeführt. 

1.1 Anlagevermögen 

1.1.1 Finanzanlagen 

Das Finanzanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die 
ausschüttungsgleichen Erträge werden aktiviert. Im Berichtsjahr 2024 erfolgte eine Zuschreibung. 

1.1.2 Immaterielles Anlagevermögen 

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet, 
die um die planmäßigen Abschreibungen vermindert sind. Die planmäßigen Abschreibungen wurden 
linear vorgenommen. 

1.1.3 Sachanlagen 

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet, die um die 
planmäßigen Abschreibungen vermindert werden. Die geringwertigen Vermögensgegenstände bis 
zu einem Wert von EUR 1.000,00 (2023: EUR 1.000,00) wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. 
 

Anlage 3 
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Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear und degressiv der voraussichtlichen 
Nutzungsdauer entsprechend vorgenommen. 
 

Folgende Nutzungsdauern wurden den planmäßigen Abschreibungen zugrunde gelegt: 
 
 Lizenzen und Software  3 - 5 Jahre  
 Markenrechte  15 Jahre  
 Investitionen in fremde Geschäftsgebäude  5 Jahre  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung  3 - 5 Jahre  
 Büromaschinen, EDV-Anlagen  2 - 4 Jahre  
 Fuhrpark  2 - 8 Jahre  
 

1.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Im 
Falle erkennbarer Einzelrisiken wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt. 

1.3 Rückstellungen 

1.3.1 Rückstellungen für Anwartschaften auf Jubiläum und ähnliche Verpflichtungen 

Aufgrund kollektivvertraglicher Bestimmungen bestehen Verpflichtungen für 
Jubiläumsgeldzahlungen. Der daraus resultierende Aufwand für sämtliche von den betreffenden 
Dienstnehmern bis zum Übertritt in den Ruhestand erreichbaren Jubiläumsgeldzahlungen wird nach 
finanzmathematischen Grundsätzen auf die Zeit zwischen dem Eintritt in das Unternehmen und dem 
Zeitpunkt der letzten Jubiläumsgeldzahlung verteilt. Es wurde von einem Pensionseintrittsalter von 
65 Jahren bei Frauen und Männern, von einem Stichtagszinssatz von 3,45% (im Vorjahr: 3,33%) 
und einer durchschnittlichen Bezugserhöhung von 3,8% (im Vorjahr: 7,5%) ausgegangen. Es wurde 
ein Fluktuationsabschlag von 10% (im Vorjahr: 10%) berücksichtigt. 

1.3.2 Sonstige Rückstellungen 

In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt 
der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen 
Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach bestmöglicher Schätzung zur Erfüllung 
der Verpflichtung aufgewendet werden müssen.  
 
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit einem Zinssatz von 
3,45% (im Vorjahr: 3,33%) abgezinst. Die Rückstellung für möglicherweise unerlaubte Beihilfen 
wegen Anwendung von § 6 Abs 1 Z 28 UStG wurde fristenkonform mit 2,94% abgezinst.  

1.4 Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

1.5 Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden auch bei der Erstellung 
des vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten. 
  



ANHANG 

 

Seite 3 von 9 

2 Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses 

2.1 Erläuterungen zur Bilanz 

AKTIVA 

 

Anlagevermögen 

Forderungen an Kreditinstitute 

Gliederung der nicht täglich fälligen Forderungen und Guthaben gegenüber Kreditinstituten nach 
Restlaufzeit (§ 225 Abs. 3 und Abs. 6 UGB sowie § 64 Abs. 1 Z 4 BWG):  

 

 2024 2023 

 EUR EUR 
bis 3 Monate 

0 0 
mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 

1.700.000 700.000 
mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 

1.050.000 1.700.000 
mehr als 5 Jahre 

0 0 
Summe  2.750.000 2.400.000 

 

In den Forderungen an Kreditinstitute sind (unverbriefte) Forderungen in Höhe von 
EUR 1.342.043,40 (2023: EUR 1.091.352,70) gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten.  
 
Nicht festverzinsliche Wertpapiere 
 
Unter diesem Posten sind mündelsichere Investmentfondsanteile in Höhe von EUR 2.456.150,00 
(2023: EUR 2.393.968,50) ausgewiesen. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem höheren Marktwert 
und den Anschaffungskosten beträgt EUR 0,00 (2023: EUR 0,00). Im Jahr 2024 erfolgte eine 
Zuschreibung in Höhe von EUR 62.181,50 (2023: EUR 69.089,50) auf den Zeitwert. Es wird kein 
Wertpapierhandelsbuch geführt.  
 
Gemäß Fachgutachten (KFS/RL 23) sind die Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen für 
Pensionen in Höhe von EUR 158.205,39 (2023: EUR 153.481,19) in diesem Posten ausgewiesen. 
 
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagenvermögens und die Aufgliederung der 
Jahresabschreibung sind aus dem beiliegenden Anlagenspiegel ersichtlich. 
 

Sonstige Vermögensgegenstände 
 
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind zum 31.12.2024 Erträge in Höhe von 
EUR 3.306.044,28 (2023: EUR 4.152.277,36) enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag 
zahlungswirksam wurden.  
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In den sonstigen Vermögensgegenständen sind insbesondere abgegrenzte Provisionserträge in 
Höhe von EUR 2.850.671,24 (2023: EUR 3.856.380,28), Weiterverrechnungen von Aufwendungen 
an Dritte in Höhe von EUR 328.506,19 (2023: EUR 280.355,29), sonstige Forderungen in Höhe von 
EUR 63.696,11 (2023: EUR 187.656,25), abgegrenzte Erträge aus Wertpapieren und Zinsen in 
Höhe von EUR 82.320,68 (2023: EUR 10.912,43), sonstige Erlösabgrenzungen in Höhe von 
EUR 0,00 (2023: EUR 4.629,36) und Kautionen in Höhe von EUR 27.865,00 (2023: EUR 27.865,00) 
enthalten.  
 
Die Restlaufzeiten der sonstigen Vermögensgegenstände betragen überwiegend 3 Monate bis ein 
Jahr. Die Kautionen weisen eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr auf. 
 
Mit BGBL I Nr. 118 vom 30.12.2016 wurde das BWG-Bilanz-Formblatt gem. Anlage 2 zu Artikel I § 
43, Teil 1 Aktiva durch Hinzufügen eines neuen Postens "Aktive latente Steuern" erweitert. Latente 
Steuerschulden und Steueransprüche werden auf Basis der erwarteten Steuersätze ermittelt, die im 
Zeitpunkt der Erfüllung der Steuerbelastung oder -entlastung voraussichtlich Geltung haben werden.  
 
Zwischen den unternehmensrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen bestehen folgende 
Unterschiedsbeträge bzw. Steuerlatenzen: 
 
 Aktiv 

31.12.2024 
Aktiv 

31.12.2023 
   

Rückstellungen für Jubiläum 16.380,44 17.820,41    
Rückstellungen für Urlaube 31.131,52 20.930,92    
Sonstige Rückstellungen 941,28 3.538,43    
Sonstiges 41.419,46 41.419,46    
      

Summe aktive/passive Unterschiedsbeträge 89.872,70 83.709,22    
      

Aktive Steuerabgrenzung 23 % (2023: 23 %) 20.671,00 19.253,00    

 
Aus der Anwendung von § 198 Abs. 9 UGB (latente Steuern) ergibt sich keine Passivierung von 
latenten Steuern. Die sich aus der erstmaligen Anwendung des RÄG 2014 per 1. Jänner 2016 
ergebende latente Steuerabgrenzung wurde im ersten Jahr in vollem Umfang bilanziert und 
gleichzeitig unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gesondert ausgewiesen. Das 
Wahlrecht einer Verteilung wurde nicht in Anspruch genommen.  

 

PASSIVA 

 

Rückstellungen 

Zusammensetzung und Entwicklung: 
 
 Stand 01.01.2024 Verwendung Auflösung Zuweisung Stand 31.12.2024 
 EUR EUR EUR EUR EUR 
  

 Rückstellungen für 
Pensionen 

 
153.481,19 0,00 0,00 4.724,20 158.205,39 

 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 0,00 58.979,00 58.979,00 
 Sonstige 505.850,73 138.959,57 37.534,85 473.595,14 802.951,45 
   

  659.331,92 138.959,57 37.534,85 537.298,34 1.020.135,84 
   

 

Für die Rückstellung für Pensionen besteht eine Pensionszusage, die durch eine Versicherung 
vollständig gedeckt ist, sodass derzeit und auch zukünftig keine Einzahlungs- und sonstigen 
Verpflichtungen für die Gesellschaft bestehen und keine Ergebnisbeeinflussung vorliegt. 
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Die sonstigen Rückstellungen setzten sich aus nicht konsumierten Urlauben EUR 171.241,52 
(2023: EUR 115.119,51), Jubiläumsgeldern EUR 40.327,89 (2023: EUR 46.162,04), kurzfristigen 
Prämien EUR 151.065,03 (2023: EUR 104.177,91), langfristigen Gehaltsbestandteilen 
EUR 155.664,45 (2023: EUR 187.727,94) sowie einer Rückstellung für möglicherweise unerlaubte 
Beihilfen wegen Anwendung von § 6 Abs 1 Z 28 UStG EUR 210.414,48 (2023: EUR 0,00) und 
diversen weiteren Rückstellungen zusammen. 
 
Die diversen weiteren Rückstellungen sind FMA-Gebühr für das Jahr 2024 EUR 28.553,00 
(2023: EUR 0,00), Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskosten EUR 25.000,00 
(2023: EUR 27.700,00), IT Support und Aufgabe Zahl-/Infostelle EUR 16.125,00 (2023: 
EUR 15.605,00), Aufsichtsratvergütung EUR 2.800,00 (2023: EUR 0,00), Home-Office-Pauschale 
EUR 0,00 (2023: EUR 2.358,33), Veröffentlichung des Jahresabschlusses EUR 600,00 
(2023: EUR 6.800,00) und Energiekosten EUR 1.160,27 (2023: EUR 200,00). 

Verbindlichkeiten 

Sonstige Verbindlichkeiten 
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von bis zu drei Monate aus. 
 
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Aufwendungen in Höhe von EUR 3.650.338,14 (2023: 
EUR 4.711.745,29) enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam wurden.  
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich aus Provisionsaufwendungen an Dritte in 
Zusammenhang mit der Fondsverwaltung in Höhe von EUR 2.755.630,93 (2023: 
EUR 3.943.725,73), aus den Verbindlichkeiten allgemeine Verwaltungsaufwendungen und 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 827.580,16 (2023: EUR 711.679,87), aus 
Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 18.193,52 (2023: EUR 10.080,61) und 
Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit in Höhe von EUR 48.933,53 (2023: EUR 46.259,08) 
zusammen.  
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nach § 238 Abs. 1 Z 10 UGB nicht auf der Passivseite 
auszuweisen sind  
 
Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen 
 
Zusammensetzung: 
 
 

 
des folgenden 

Geschäftsjahres  
der folgenden fünf 

Geschäftsjahre 
  EUR  EUR 
     

Verpflichtungen aus Leasingverträgen  0,00  0,00 
     

Verpflichtungen aus Mietverträgen  91.100,00  455.500,00 
     

Sonstige Verpflichtungen  0,00  0,00 
     

  91.100,00  455.500,00 

Vorjahr  91.100,00  455.500,00 
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2.2 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 
Aufgliederung der Erlöse (Provisionserträge) gem. § 240 UGB 
 
Die Provisionserträge stammen aus der Fondsverwaltung innerhalb des EU-Raumes. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sonstige betriebliche Erträge 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.233.984,71 (2023: EUR 895.250,14) 
bestehen im Wesentlichen aus Aufwendungen, die in der Folge weiterverrechnet wurden. Die 
weiterverrechneten Erträge sind unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. 
 
Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen gem. § 239 Abs. 1 Z 2 UGB 
 
Für Leistungen an betriebliche MA-Vorsorgekassen wurden EUR 21.664,69 (2023: EUR 19.203,44) 
aufgewendet. 

2.3 Aufwendungen für den Abschlussprüfer 

Die auf das Geschäftsjahr entfallenden Aufwendungen für den Abschlussprüfer betragen 
EUR 8.000,00 (2023: EUR 8.600,00) und betreffen ausschließlich Prüfungsleistungen. 
 

3 Sonstige Angaben 

Ergänzende Angaben nach BWG 
 
Die Gesamtkapitalrentabilität der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, dargestellt als Quotient 
des Jahresergebnisses nach Steuern geteilt durch die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag beträgt für 
das Berichtsjahr 9,87 % (2023: 7,77 %). 
 
Die anrechenbaren Eigenmittel der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH gemäß Teil 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 stellen sich wie folgt dar: 
 

 2024 2023 

 EUR EUR 

Stammkapital 2.500.000 2.500.000 

gesetzliche Rücklagen 268.274 268.274 
sonstige Rücklagen 1.182.075 1.182.075 
Gewinnvortag 139.451 113.877 

Immaterielle Vermögensgegenstände -3.033 -49.598 
Summe Anrechenbare Eigenmittel 4.086.767 4.014.628 
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Berechnung der erforderlichen Eigenmittel nach § 7 AIFMG i.V.m. § 6 Abs. 2 Z. 5 InvFG 2011 
(Beträge in EUR): 
 
1) zusätzliche EM gemäß § 6 Abs. 2 Z 5 InvFG   

 Fondsvolumen (Summe OGAW und AIF)  
   

11.690.068.520  

 Freibetrag  

   
250.000.000  

   

   
11.440.068.520  

 davon 0,02% + EUR 125.000,00   

   
2.413.014 

     
2) zusätzliche EM gemäß § 8 Abs. 2 InvFG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 

 fixe Gemeinkosten  

   
1.819.245  

 davon 25%    

   
454.811 

     
3) Zusätzliche EM nach § 7 Abs. 6 Z 1 AIFMG   

 Fondsvolumen AIF (inkl. Exposure)  

   
9.400.668.039  

 davon 0,01%   

   
940.067 

     

     

 größere Wert aus Punkt 1 und 2   

   
2.413.014 

 Punkt 3   

   
940.067 

 Errechnete Eigenmittelanforderung   

   
3.353.081 

     

     

     

 Eigenmittelanforderung   

  
3.353.081 

     

 Überdeckung   

   
733.686 
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3.1 Organe und Arbeitnehmer der Gesellschaft 

Im Geschäftsjahr waren folgende Personen als Geschäftsführer tätig: 
 
DI Andreas MÜLLER 
Mag. Georg RIXINGER 
 
Bezüge für Tätigkeiten der Mitglieder der Geschäftsführung und Aufwendungen für 
Abfertigungen und Pensionen 
 
Unter Hinweis auf § 242 Abs. 4 UGB wird auf die Darstellung gem. § 239 Abs. 1 Z 3 und 4 UGB 
verzichtet. 

Im Geschäftsjahr waren folgende Personen als Aufsichtsräte tätig: 
 
Mag. Blenke Michael 
Eggloff Frank (bis 10.06.2024) 
Fetz Ulrich, Stellvertreter d. Vorsitzenden 
Holzer Harald P., Vorsitzender  
Müller Katja (ab 10.06.2024) 

 

Otta Andrea  
Mag. Schneider Emmerich (Stellvertreter d. Vorsitzenden), verstorben am 04.05.2024  
 
Es bestehen keine Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung und des 
Aufsichtsrates. Weiters hat die Gesellschaft für die Personen keine Haftungen übernommen. 
 

Im Geschäftsjahr waren im Durchschnitt 15 Arbeitnehmer (Vorjahr: 14 Arbeitnehmer) beschäftigt. 
 

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer, gegliedert nach Arbeitern und Angestellten, betrug: 
 
  2024  2023 
     

Arbeiter  0  0 
Angestellte  15  14 
     

Gesamt  15  14 
     

  

 

3.2 Ergebnisverwendung 

Verwendung des Ergebnisses: 
 
Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 beträgt 
EUR 959.438,42.  
 
Nach Zurechnung des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 139.451,15 ergibt sich ein 
verwendungsfähiger Bilanzgewinn von EUR 1.098.889,57. Die Geschäftsführer schlagen der 
Generalversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von EUR 928.000,00 
auszuschütten und den verbleibenden Rest in Höhe von EUR 170.889,57 auf neue Rechnung 
vorzutragen. 

3.3 Mindestbesteuerungsgesetz 

Aus der Anwendung des Mindestbesteuerungsgesetzes und ausländischer Steuergesetze nach § 
198 Abs. 10 Satz 3 Z 4 UGB ergeben sich keine Auswirkungen auf die Gesellschaft. 
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3.4 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Nach dem Bilanzstichtag zum 31.12.2024 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die 
Gesellschaft eingetreten, die zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
geführt hätten. 
 
Aufgrund des andauernden Ukraine-Russland-Konflikts gibt es weiterhin, bedingt durch die 
westlichen wirtschaftlichen Sanktionen, bei jenen Fonds, die entsprechende Exposures wie 
beispielsweise Emittenten mit wirtschaftlichen Risiko Russland / Ukraine, Emittenten die 
Wertpapiere in Rubel (RUB) oder Hrywnja (UAH) halten, oder Aktien im Bestand haben, die an der 
russischen Börse notieren, oder russische Aktienemittenten, die an internationalen Märkten 
notieren, diverse Verwerfungen. Es besteht die Möglichkeit, dass gewisse Vermögensgegenstände 
in den administrierten Fonds von Sanktionsmaßnahmen betroffen sind oder werden, dadurch weder 
verkauft noch gekauft werden dürfen. Diese Ereignisse haben somit auch unmittelbaren Einfluss auf 
die Liquidität der betroffenen Wertpapiere in den Fonds und können unter Umständen nicht verkauft 
werden oder es können Kupon-/Dividenden- oder Tilgungszahlungen nicht empfangen werden. 
Weitere zukünftigen Auswirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht abschätzbar. In einem Worst-
Case-Szenario kann es bis hin zu einem Totalausfall einzelner betroffener Positionen in den Fonds 
kommen. Aufgrund des geringen Exposures in den von uns verwalteten Fonds sind insbesondere 
bei den Publikumsfonds weiterhin keine Maßnahmen bezüglich der Abspaltung illiquider 
Vermögenswerte erforderlich. 
 
Der Zollstreit der USA mit dem Rest der Welt führte in den ersten Monaten des Jahres 2025 zu 
erhöhten Volatilitäten an den Kapitalmärkten und beeinflusst somit das verwaltete Fondsvermögen 
negativ. 
 
Auch die anhaltend hohen Budgetdefizite, insbesondere von Österreich und anderer EU-Länder, 
können sich als belastende Faktoren herausstellen. 
 
Auf die Eigenveranlagung der MASTERINVEST (mündelsicherer Investmentfonds, Cash) hat der 
Ukraine-Russland-Konflikt keine direkten Auswirkungen, jedoch kann es durch die oben dargelegten 
Faktoren zu einem potenziellen Zinsanstieg im EUR-Raum kommen, der sich auf die Fonds-
Eigenveranlagung negativ auswirken kann. 
 

Wien, am 04. Juni 2025 

 

 

 

 

DI Andreas Müller Mag. Georg Rixinger 
Geschäftsführung Geschäftsführung 














